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Rundverfügung Nr. 125/51

Die faschistischen G ew althaber in Deutschland haben 
Zehntausende aufrechter Antifaschisten in die Gefängnisse, 
Zuchthäuser und K onzentrationslager geworfen. Es ge
nügte, eine andere politische Überzeugung zu haben, den 
Faschismus abzulehnen, M itglied oder Funktionär in der 
A rbeiterbew egung gewesen zu sein, um verfolgt, m ißhan
delt und der Freiheit beraubt zu werden. Für diese Opfer 
des Faschismus gebrauchen w ir die Bezeichnung „Politi
sche Häftlinge".
H eute wird niemand seiner Gesinnung wegen inhaftiert. 
W er unsere antifaschistisch-demokratische Ordnung an
greift, w er den Aufbau unserer Friedenswirtschaft stört, 
begeht eine strafbare Handlung und wird seiner verbre
cherischen Taten wegen bestraft. Die Strafgefangenen die
ser A rt sind deshalb auch keine „politischen“ Gefangenen, 
sondern krim inelle Verbrecher. Die Bezeichnung dieser 
Strafgefangenen als politische Häftlinge wird daher h ier
mit untersagt. W enn im Einzelfalle eine nähere Kennzeich
nung der Strafgefangenen erforderlich ist, sind konkrete 
Bezeichnungen zu wählen, wie beispielsw eise Verbrechen 
nach A rtikel 6 der Verfassung, nach Befehl 201 usw.

Fechner.
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